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der Anfrage der Abgeordneten Mag. Guggenberger, 
Dr. Müller, Weinberger, Strobl und Genossen vom 
29. November 1989, Nr.4615/J, betreffend Erlas­
sung eines "Bundesversorgungsgesetzes" 

YY'00 lAB 

1990 -01- 08 
zu y~~ IJ 

I. Sind Sie bereit, im Interesse einer wünschenswerten Harmo­
nisierung gleichartiger Rechtssysteme eine Zusammenführung 
des " KaVG" , "HVG", "VaG" und "aFG" in einem neu zu schaf­
fenden "Bundesversorgungsgesetz" zu veranlassen? 

Die dynamische Entwicklung des Sozialrechtes hat u.a. 1m 

Bereiche des Versorgungsrechtes dazu geführt, daß Systeme mit 

im wesentlichen gleichartigen Zielsetzungen eine zum Teil sehr 

unterschiedliche Ausgestaltung erfahren haben. Eine Harmoni­

sierung des Versorgungs rechtes ist aus diesem Grunde unbedingt 

erforderlich. Die Zusammenführung der Versorgungsgesetze in 

einem "Bundesversorgungsgesetz" wird deshalb von mir ange­

strebt. 

2. Sind Sie bejahendenfalls bereit, die hiefür notwendigen 
Vorarbeiten noch in dieser Gesetzgebungsperiode zu ini­
tiieren? 

Die Versorgungsgesetze wurden nach sehr unterschiedlichen 

Gesichtspunkten ausgestaltet. So folgt ZoB. da~ Heeresversor­

gungsgesetz (HVG) teils dem System der Kriegsopferversorgung 

und teils dem System der gesetzlichen Unfallversicherung. Das 
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Verbrechensopfergesetz (VOG) wiederum enthält z.B. eine Reihe 

von Regelungen, die sich nach dem bürgerlichen Recht orien­

tieren. 

Im Hinblick auf die hieraus resultierende Schwierigkeit der 

Materie wird die Vorbereitung einer umfassenden Zusammenfüh­

rung der bestehenden Versorgungssysteme noch einige Zeit in 

Anspruch nehmen. 

Im übrigen hat auch das Bundeskanzleramt anläßlich der Begut-. 
achtung des Entwurfes eines Versorgungsrechts-Änderungsge­

setzes 1989 bemerkt, daß es vom Standpunkt der Rechtsbereini­

gung zu begrüßen wäre, wenn ein neues umfassendes "Bundesver­

sorgungsgesetz" vorbereitet würde. 

Der Bundesminister: 
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